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Dr. Carsten Brodesser I MdB                                                                             Berlin Aktuell 27. KW I 2020 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 
die Bewältigung der Corona-Pandemie ist ein Marathonlauf – gesundheitlich, wirtschaftlich und 

gesellschaftlich. Dabei ist eine offene und kritische parlamentarische Debatte der beste Schutz vor Krisen-

Populismus und exekutiver Selbstüberschätzung. An diesem Anspruch sollten wir uns immer messen lassen. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht für eine verlässliche und pragmatische Krisenpolitik. Eine Politik, die 

ganz bewusst alle Bürgerinnen und Bürger, Regionen und Branchen fest im Blick behält.  

 

Auf dieser Grundlage beschließen wir in der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause 

einige weitgreifende Gesetze. Außerdem gilt ab heute der verringerte Umsatzsteuersatz von 5 bzw. 16%. 

 

 

I. Die politische Lage in Deutschland 

 
Europa kann jetzt vieles richtig machen. 
 

Die anstehenden Entscheidungen unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft werden Europa auf Jahre hin-
aus prägen. Es sind entscheidende Wochen und Monate für unsere gemeinsame Zukunft und unseren 
Wohlstand. Unser erklärtes Ziel ist und bleibt ein neues Maß an politischer und wirtschaftlicher Souve-
ränität Europas. Dabei folgen wir dem Grundsatz, dass europäische Solidarität und Solidität langfristig 
nur als schlagkräftige Einheit funktionieren können.  
 
Körper und Seelen unserer Kinder schützen. 
 

Staufen, Lügde, Münster sowie neue Erkenntnisse aus Bergisch-Gladbach mit der schier unvorstellbaren 
Zahl von 30.000 Tatverdächtigen zeigen das erschütternde Ausmaß von Kindesmissbrauch in Deutsch-
land und seine Verbreitung über das Internet. Wir werden im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch 
und Kinderpornographie nicht nachlassen und fordern die generelle Einstufung als Verbrechen. Wir be-
grüßen ausdrücklich, dass die Bundesjustizministerin in dieser Woche endlich einen von uns lange ge-
forderten Gesetzentwurf zum Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch vorlegen will. Kein Täter darf 
sich in unserem Land mehr sicher fühlen. 

 
 

II. Die Woche im Parlament  

 
Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 

(Zweites Corona-Steuerhilfegesetz). Zur Ankurbelung der Wirtschaft beschließen wir in zweiter und 
dritter Lesung weitere steuerlicher Hilfsmaßnahmen. Der Umsatzsteuersatz wird vom 1. Juli bis zum 31. 
Dezember 2020 von 19 auf 16 % bzw. von 7 auf 5 % abgesenkt. Familien erhalten einen Kindergeldbo-
nus in Höhe von 300 Euro pro Kind und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet er-
höht. Die Menschen in Deutschland können in der Breite von diesen Maßnahmen profitieren. Auch Un-
ternehmen und Arbeitgeber werden entlastet etwa mit der befristeten Erhöhung des Freibetrags bei 
der Gewerbesteuer für die Hinzurechnungstatbestände des § 8 Nummer 1 GewStG auf 200.000 Euro 
oder über eine Ausweitung der maximalen Bemessungsgrundlage der steuerlichen Forschungszulage 
auf 4 Mio. Euro im Zeitraum von 2020 bis 2025. Mit diesen und anderen Maßnahmen geben wir gezielte 
Impulse für die Wirtschaft, um so die Folgen der Corona-Krise rasch zu überwinden. 
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Frieden, Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten fördern – Am Ziel der verhandelten Zweistaaten-

lösung festhalten. Wir lassen keinen Zweifel: Deutschland steht an der Seite des Staates Israel, mit 
dem es aufgrund der Erinnerung und des Gedenkens an die Shoah auf Dauer eng verbunden ist. Auch 
mit der neuen israelischen Regierung werden wir den engen und vertrauensvollen Dialog fortsetzen. 
Die iranische Vernichtungs- und Hassrhetorik gegenüber Israel verurteilen wir zutiefst. Im Sinne einer 
Förderung des Ausgleichs und des Friedens in der Region fordern wir die Bundesregierung dazu auf, in 
Gesprächen mit der israelischen Regierung für eine andere Lösung als eine einseitige Annexion des 
Westjordanlandes zu werben. Vielmehr sollte eine Zweitstaatenlösung einvernehmlich mit der palästi-
nensischen Seite verhandelt werden. 
 
Zweites Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushalts-

jahr 2020 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020). Wir verabschieden in zweiter und dritter Lesung 
mit dem zweiten Nachtragshaushalt eine Erhöhung der Nettokreditaufnahme um 62,5 Milliarden Euro 
auf 218,5 Milliarden Euro. Mit dem Nachtragshaushalt werden haushaltswirksame Maßnahmen zur Um-
setzung des vom Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 beschlossenen Konjunkturpaketes in Gesamtvolu-
men von 103 Milliarden Euro abgebildet. Außerdem werden Mehrausgaben aus der „Corona-Vorsorge“ 
in Höhe von rund 14 Milliarden Euro in den Einzelplänen veranschlagt und weitere Steuerminderein-
nahmen auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2020 in Höhe von rund 7 
Milliarden Euro berücksichtigt. 
 

Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der 

Alterseinkommen (Grundrentengesetz). Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung die Einführung 

einer Grundrente sowie Freibeträge in der Grundsicherung und Verbesserungen beim Wohngeld. Mit 

dem Gesetz zur Einführung der Grundrente wird ein wichtiges Koalitionsanliegen umgesetzt. Das ist ein 

Erfolg, nachdem ähnliche Vorhaben in den vorangegangenen Wahlperioden gescheitert waren. Es ist 

aber auch ein Kompromiss, in welchem sich beide Koalitionspartner wiederfinden und bei dem sich 

nicht alle Wünsche haben durchsetzen lassen. Mit der Grundrente werden geringe Verdienste mit ei-

nem Zuschlag künftig rentenrechtlich stärker aufgewertet. Voraussetzung für den vollen Zuschlag in 

der Rente sind 35 Jahre Beitragsjahre Grundrentenzeiten, d.h. Pflichtbeitragszeiten in der gesetzlichen 

Rentenversicherung. Einen reduzierten Zuschlag können Berechtigte bereits ab 33 Jahren Grundrenten-

zeiten erhalten. Einkommen oberhalb eines Einkommensfreibetrags werden auf die Grundrente ange-

rechnet. Die Zahlung des Zuschlags erfolgt automatisch, ein Antrag ist also nicht erforderlich. Das 

Grundrentengesetz bedeutet für die Verwaltung einen enormen Kraftakt, da nicht nur die Neurentner 

ab 1. Januar 2021 von der Grundrente profitieren sollen, sondern auch einige der Millionen Bestands-

rentner. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2021 werden deshalb nicht sofort sämtliche 

Berechtigte in den Genuss des Zuschlags kommen können: Die Neurentner werden ihrer Grundrente 

beginnend ab Juli 2021 erhalten. Die Verwaltung wird die bestehenden Renten sukzessive bis zum 

31.Dezember 2022 überprüfen, wobei zunächst die lebensältesten Berechtigten die Grundrente erhal-

ten sollen. Es wird in jedem Fall rückwirkend ab 1. Januar 2021 gezahlt werden.  

 

Außerdem wird als Anreiz für den Aufbau einer zusätzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Al-

tersversorgung bei Geringverdienern mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu 2.575 Euro der 

Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung von derzeit maximal 144 Euro auf maximal 288 Euro 

erhöht. Die Einkommensgrenze, bis zu der man den vorgenannten Förderbetrag erhält, wird von derzeit 

2.200 Euro auf 2.575 Euro brutto angehoben, wovon potentiell 2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer profitieren werden. Schließlich wird der Förderhöchstbetrag für den Arbeitgeber von 480 

Euro auf 960 Euro verdoppelt. 
 
Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 104a und 143h). In erster Lesung beraten wir diese 
Grundgesetzänderung, mit der wir die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit be-
stimmte im Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 beschlossene Hilfen für die Kommunen umgesetzt wer-
den können: Zum einen wird der Bund die Kommunen dauerhaft entlasten, indem er einen höheren An-
teil der Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) übernimmt. In Art. 104c GG wird klargestellt, dass 
die Bundesauftragsverwaltung im Bereich KdU erst ab 75 % Bundesanteil an den Ausgaben einsetzt. 
Der neue Art. 143h GG soll es Bund und Ländern einmalig ermöglichen, coronabedingte Gewerbesteu-
erausfälle der Kommunen im Jahr 2020 zu kompensieren. Diese Regelung soll am 31. Dezember 2020 
außer Kraft treten. 
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Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Ge-

setze (Kohleausstiegsgesetz). Wir beschließen in dieser Woche auch das Kohleausstiegsgesetz in zwei-
ter und dritter Lesung. Hier werden zentrale energiepolitische Empfehlungen der Kommission „Wachs-
tum, Strukturwandel und Beschäftigung“ zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung bis 
spätestens 2038 umgesetzt. Bestandteile sind etwa Regelungen zum Ausstieg aus Steinkohle- und 
Braunkohleverstromung, Entlastungsmaßnahmen für Stromverbraucher und energieintensive Indust-
rien, eine verbesserte Förderung von hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen sowie der Um-
stellung von Kohlekraftwerken auf Erdgas und erneuerbare Energien, insbesondere Biomasse, im Rah-
men des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes und durch Förderprogramme sowie Regelungen zur Sicher-
stellung der Versorgungssicherheit. Ebenfalls ermächtigt das Gesetz die Bundesregierung mit Zustim-
mung des Deutschen Bundestages zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit den Kraft-
werksbetreibern zur Konkretisierung der Einzelheiten der Stilllegungen. 
 
Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes. In erster Lesung beraten wir ein Gesetz, mit dem wir 
für die Aufstellung von Kandidaten zu Bundestageswahlen Folgerungen aus der Coronakrise ziehen. Die 
Erfahrungen mit der Covid-19-Pandemie haben gezeigt, dass Situationen eintreten können, in denen 
physische Versammlungen zur Kandidatenaufstellung nicht möglich sind. Daher soll künftig in Fällen 
von Naturkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt der Wahlprüfungsausschuss des 
Deutschen Bundestages feststellen können, dass solche Versammlungen ganz oder teilweise unmöglich 
sind. In der Folge eines solchen Beschlusses wird das Bundesinnenministerium ermächtigt, per Rechts-
verordnung die Einzelheiten festzulegen, unter denen Kandidaten etwa auch ohne physische, aber an-
dere Arten von Versammlungen aufgestellt werden können, unter Umständen auch per Briefwahl. 
 
Gesetz zur Verbesserung des Tierwohls in Tierhaltungsanlagen. Mit diesem Gesetz, das wir in erster 
Lesung beraten, vereinfachen wir den tierschutzorientierten Ausbau von Ställen. Baurechtlich erfordert 
der Ausbau von Ställen bisher unter gewissen Umständen ein Bebauungsplan oder einen Vorhaben- 
und Entschließungsplan; falls diese nicht vorliegen, erfolgt häufig kein tierwohlgerechter Ausbau von 
Ställen. Daher ändern wir das Baugesetzbuch in der Weise, dass künftig der Stallumbau einfacher wird, 
wenn dieser dem Tierwohl dient und die Anzahl der Tierplätze nicht erhöht wird. Diese Maßnahme ist 
ein Teil unseres tierwohlschützenden Ansatzes; der andere Teil besteht aus 300 Mio. Euro Fördergel-
dern, die wir für den Stallumbau im Koalitionsausschuss am 3. Juni für die Jahre 2020 und 2021 vorgese-
hen haben. 
 

Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Pauschalreisevertragsrecht. Wir 
beschließen in zweiter und dritter Lesung Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pan-
demie für Pauschalreiseveranstalter. So soll etwa eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, den 
Reisenden statt der sofortigen Rückerstattung des Reisepreises einen Reisegutschein im Wert der er-
haltenen Vorauszahlungen anzubieten. Dieser Gutschein ist gegen eine etwaige Insolvenz des Reisever-
anstalters zeitlich befristet abgesichert. 
 

Gesetz zur Stärkung von intensivpflegerischer Versorgung und medizinischer Rehabilitation in der 

gesetzlichen Krankenversicherung (Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz). Wir ver-
bessern die Leistungen und die Qualität der außerklinischen Intensivpflege in zweiter und dritter Le-
sung. Hierbei entsprechen wir den Wünschen der Versicherten zum Ort dieser Intensivpflege, sofern 
dies dort tatsächlich und dauerhaft erfolgen kann. Dazu wird ein eigener Leistungsanspruch auf außer-
klinische Intensivpflege im Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung definiert. Fehlan-
reize werden mit einer Absenkung der Eigenanteile in der vollstationären Intensivpflege vermieden. 
Ebenfalls werden Neuerungen im Bereich der medizinischen Rehabilitation vorgenommen.   

 

Verantwortlich für den Inhalt dieses Newsletters ist: 
 

Dr. Carsten Brodesser MdB 
Platz der Republik 1 

11011 Berlin 
Tel.: +49 30 / 227 – 71401 

Fax: +49 30 / 227 – 76301 
carsten.brodesser@bundestag.de  

www.carsten-brodesser.de 

www.facebook.com/dr.carsten.brodesser 

http://www.carsten-brodesser.de/

